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Art. 1 § 3b VbtG Unterstützung und
Teilnahme an einer

nationalsozialistischen Vereinigung
 VbtG - Verbotsgesetz 1947

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2024

1. (1)Wer an einer Organisation oder Verbindung der in § 3a bezeichneten Art teilnimmt oder sie durch

Geldzuwendungen oder in anderer Weise unterstützt, ist, wenn er nicht nach § 3a mit Strafe bedroht ist, mit

Freiheitsstrafe von fünf bis zu zehn Jahren zu bestrafen.

2. (2)Bei besonderer Gefährlichkeit des Täters oder der Betätigung ist der Täter mit Freiheitsstrafe von zehn bis zu

zwanzig Jahren zu bestrafen.
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